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AMTSGERICHT BOCHUM 

BESCHLUSS 
 
 
 
In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen  

 

der im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 17570 eingetragenen 

innolectric AG, Universitätsstr. 136, 44799 Bochum, gesetzlich vertreten durch den 

Vorstand Herrn Tim  Karcher, Schillerstr. 34, 45731 Waltrop 

 

Geschäftszweig: Betrieb eines Ingenieurbüros für die Entwicklung elektronischer 

Schaltungen und Komponenten auf dem Gebiet der Elektromobilität. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, Geschäfte anderer Art zu 

 

  

 

wird heute, am 08.12.2025, um 10:21 Uhr, zur Sicherung der künftigen Insolvenzmasse 

und zur Aufklärung des Sachverhalts angeordnet (§§ 21, 22 InsO): 

 

Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dorothee Madsen, 

Meinolphusstr. 10, 44789 Bochum, Tel.: 0234/6106880 , Fax 023461068820 bestellt.  

Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit 

Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. 

InsO).  

 

Die vorläufige Insolvenzverwalterin ist nicht allgemeine Vertreterin der Schuldnerin. Sie 

hat die Aufgabe, durch Überwachung der Schuldnerin deren Vermögen zu sichern und 

zu erhalten.  

 



 

 

Den Schuldnern der Schuldnerin (Drittschuldnern) wird verboten, an die Schuldnerin zu 

zahlen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Bankguthaben und sonstige 

Forderungen der Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegenzuneh-

men. Die Drittschuldner werden aufgefordert, nur noch unter Beachtung dieser Anord-

nung zu leisten (§ 23 Abs. 1 Satz 3 InsO).  

 

Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Arrests oder 

einer einstweiligen Verfügung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht un-

bewegliche Gegenstände betroffen sind; bereits begonnene Maßnahmen werden einst-

weilen eingestellt (§ 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO).  

 

Die vorläufige Insolvenzverwalterin ist berechtigt, die Geschäftsräume und betrieblichen 

Einrichtungen der Schuldnerin einschließlich der Nebenräume zu betreten und dort 

Nachforschungen anzustellen. Sie ist berechtigt, Auskünfte über die schuldnerischen 

Vermögensverhältnisse bei Dritten einzuholen.  

 

Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird zugleich beauftragt, als Sachverständige zu 

prüfen, ob ein nach der Rechtsform der Schuldnerin maßgebender Eröffnungsgrund 

vorliegt und welche Aussichten für eine Fortführung des schuldnerischen Unterneh-

mens bestehen. Sie hat ferner zu prüfen, ob das schuldnerische Vermögen die Kosten 

des Verfahrens decken wird (§ 22 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 InsO).  

 

•  ist die Schuldnerin eine natürliche Person, so hat d. Sachverständiger 

Umstände oder Verhaltensweise der Schuldnerin, die im weiteren Verlauf des 

Verfahrens eine Versagung der Restschuldbefreiung rechtfertigen könnten 

(§ 290 InsO), mitzuteilen, soweit sie ihn bei den Ermittlungen bekannt 

geworden sind;  

•  ob Grundbesitz vorhanden ist und gegebenenfalls wie die genauen 

Grundbuchbezeichnungen lauten. 

Falls die vorläufige Insolvenzverwalterin den Auftrag nicht binnen drei Wochen vollstän-

dig erfüllen kann, ist dem Gericht ein Zwischenbericht zu erstatten.  

Die vorläufige Insolvenzverwalterin wird beauftragt, die nach § 23 Abs. 1 InsO zu be-

wirkenden Zustellungen an die Schuldner der Schuldnerin (Drittschuldner) 

durchzuführen (§ 8 Abs. 3 InsO). 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss steht der Schuldnerin/dem Schuldner das Rechtsmittel der 

sofortigen Beschwerde gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 InsO zu. Die sofortige Beschwerde ist 

bei dem Amtsgericht Bochum, Josef-Neuberger-Straße 1, 44787 Bochum schriftlich in 



 

 

deutscher Sprache oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Die 

Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes 

erklärt werden. 

Die sofortige Beschwerde muss innerhalb von zwei Wochen bei  dem Amtsgericht 

Bochum eingegangen sein. Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde zur Niederschrift 

der Geschäftsstelle eines anderen Amtsgerichtes abgegeben wurde.  

Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht 

verkündet wird, mit deren Zustellung. Zum Nachweis der Zustellung genügt auch die 

öffentliche Bekanntmachung. Diese gilt als bewirkt, sobald nach dem Tag der unter 

www.insolvenzbekanntmachungen.de erfolgten Veröffentlichung zwei weitere Tage 

verstrichen sind. Maßgeblich für den Beginn der Beschwerdefrist ist der frühere 

Zeitpunkt.  

Die sofortige Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses 

sowie die Erklärung enthalten, dass sofortige Beschwerde gegen diesen Beschluss 

eingelegt wird. Sie soll begründet werden. 

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr: 

Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für 

die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 

Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO nach 

näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht werden. Auf die Pflicht zur 

elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicher/innen ab dem 01.01.2022 

durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten 

vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz 

und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 und 

das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur 

Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird hingewiesen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 

 

Bochum, 08.12.2025 

Amtsgericht 

 

Stockmann 

Richterin am Amtsgericht 


